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VORWORT

Der Garten- und Landschaftsbau führt vegetative Lebensräume und bautechnische Werke zusammen; er
steht zudem in mittelbarer Wechselwirkung mit einem ökologischen Beziehungsnetz. Wegen dieser
Mehrbezüglichkeit mit natürlichen und künstlichen Umfeldern entzieht er sich stärker aIs andere Bereiche
des Bauwesens der Normung.
Bei der Vielzahl der variablen Abhängigkeiten und Auswirkungen sind Standardlösungen nur in begrenz-
tem Umfang zweckmässig und anwendbar. Soweit in dieser Norm Ausführungsqualitäten festgelegt sind,
beziehen sie sich auf das gegenwärtig Übliche. Abweichungen von diesem Standard können durch
objektspezifische Zielsetzungen begründet sein. Sie sind zwischen Bauherr und Auftragnehmer zu verein-
baren.
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Präsident:  B.H. Matti, Arch. SIA, Bern SIA
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Genehmigung und Inkrafttreten

Die vorliegende Norm SIA 318 «Garten- und Landschaftsbau» wurde von der Delegiertenversammlung
des SIA am 28. Mai 1988 in Bern genehmigt.

Sie tritt am 1. November 1988 in Kraft.

Sie ersetzt die Norm SIA 141 «Bedingungen und Messvorschriften für die Ausführung von Gartenanlagen»
vom 17. Mai 1963.

Der Präsident: Prof. Dr. J. C. Badoux
Der Generalsekretär. Dr. U. Zürcher
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